Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Satzung liber die Erhebung von Gebiihren fiir offentliche
Leistungen (Verwaltungsgebiihrensatzung)

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wurttemberg (GemO) i.
V. mit den §§ 2 und 11 des Kommunalabgabengesetzes flur Baden-
Wirttemberg (KAG) hat der Gemeinderat am 22.09.2025 folgende Satzung
beschlossen:

8§ 1 Gebiihrenpflicht

Die Gemeinde Oberried erhebt flr oOffentliche Leistungen, die sie auf
Veranlassung oder im Interesse Einzelner vornimmt, Gebihren nach dieser
Satzung (Verwaltungsgebihren), soweit nicht Bundesrecht oder
Landesrecht etwas anderes bestimmen. Unberihrt bleiben Bestimmungen
Uber Verwaltungsgeblihren in besonderen Gebuhrensatzungen der
Gemeinde.

8§ 2 Gebiihrenfreiheit

1) Verwaltungsgeblihren werden nicht erhoben fir 6ffentliche Leistungen,
die folgende Angelegenheiten betreffen:

a) Gnadensachen,

b) das bestehende oder friihere Dienstverhdltnis von Beschaftigten des
offentlichen Dienstes,

c) die bestehende oder frihere gesetzliche Dienstpflicht oder die
bestehende oder frilhere an Stelle der gesetzlichen Dienstpflicht geleistete
Tatigkeit,

d) Prifungen, die der beruflichen Aus- und Weiterbildung dienen, mit
Ausnahme von Prifungen zur Notenverbesserung,

e) Leistungen geringflgiger Natur, insbesondere muindliche und einfache
Ausklnfte, soweit bei schriftlichen Ausklnften nicht durch diese Satzung
etwas anderes bestimmt ist,

f) die behérdliche Informationsgewinnung,

g) Verfahren, die von der Gemeinde/Stadt ganz oder lberwiegend nach den
Vorschriften der Abgabenordnung durchzufihren sind, mit Ausnahme der
Entscheidung Uber Rechtsbehelfe.

2) Von der Entrichtung der Verwaltungsgeblhren sind, soweit

Gegenseitigkeit besteht, befreit:
a) das Land Baden-Wdrttemberg,
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b) die landesunmittelbaren juristischen Personen des &ffentlichen Rechts,
die nach den Haushaltsplanen des Landes flir Rechnung des Landes
verwaltet werden,

c) die Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverbande und Zweckverbande
sowie Verbande der Regionalplanung in Baden-Wdirttemberg.

Die Befreiung tritt nicht ein, soweit die in Satz 1 Genannten berechtigt sind,
die Verwaltungsgeblihren Dritten aufzuerlegen oder sonst auf Dritte
umzulegen.

3) Weitere spezialgesetzliche Geblhrenbefreiungstatbestdande bleiben
unberuhrt.

§ 3 Gebiihrenschuldner

1) Zur Zahlung der Verwaltungsgeblhren und Auslagen ist derjenige
verpflichtet,

1. dem die o6ffentliche Leistung zuzurechnen ist,

2. der die Gebuhren- und Auslagenschuld der Gemeinde/Stadt gegeniber
durch schriftliche Erklarung Gbernommen hat,

3. der flr die Gebuhren- und Auslagenschuld eines anderen kraft Gesetzes
haftet.

2) Mehrere Geblhren- und Auslagenschuldner haften als Gesamtschuldner.
8§ 4 Gebiihrenhohe

1) Die Hohe der Verwaltungsgebuhren richtet sich nach dem dieser Satzung
beigefligten Gebuhrenverzeichnis. Das GeblUhrenverzeichnis ist Bestandteil
der Satzung. Fur o6ffentliche Leistungen, flr die im Geblhrenverzeichnis
weder eine Verwaltungsgebihr bestimmt noch GebUhrenfreiheit
vorgesehen ist, ist eine GebUhr nach Nummer 1 des
Gebuhrenverzeichnisses (Allgemeine Verwaltungsgebihr) zu erheben.

2) Ist eine Verwaltungsgeblhr innerhalb eines Gebuhrenrahmens zu
erheben, bemisst sich ihre Hohe nach dem Verwaltungsaufwand sowie nach
der wirtschaftlichen oder sonstigen Bedeutung flur den Gebuhrenschuldner
zum Zeitpunkt der Beendigung der 6ffentlichen Leistung.

3) Ist eine Verwaltungsgeblihr nach dem Wert des Gegenstandes zu
berechnen, so ist der Verkehrswert zur Zeit der Beendigung der Leistung

maBgebend. Der GeblUhrenschuldner hat auf Verlangen den Wert des
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Gegenstandes nachzuweisen. Bei Verweigerung oder ungenugender
Fihrung des Nachweises hat die Behdérde den Wert auf Kosten des
Gebuhrenschuldners zu schatzen. Sie kann sich hierbei Sachverstandiger
bedienen.

(4) Ist eine Verwaltungsgeblihr nach der Zeitdauer der Bearbeitung der
Leistung zu berechnen, bemisst sich die Héhe der Gebuihr nach der
Bearbeitungszeit, die in Zeiteinheiten (ZE) gemessen wird. Angebrochene
Zeiteinheiten werden auf die nachstfolgende volle Zeiteinheit aufgerundet.

4) Wird der Antrag auf Erbringung einer 6ffentlichen Leistung abgelehnt,
wird eine Verwaltungsgeblihr in Hohe von einem Zehntel bis zum vollen
Betrag der Geblhr, erhoben. Wird der Antrag ausschlieBlich wegen
Unzustandigkeit abgelehnt, wird keine Geblihr erhoben. Eine Gebuhr kann
in Fallen nach Satz 1 nicht erhoben werden, wenn die Erbringung der
offentlichen Leistungen nach Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) erfolgen
sollte.

5) Wird der Antrag auf Erbringung einer 6ffentlichen Leistung, mit dessen
sachlicher Bearbeitung begonnen ist, vor Erbringung der o&ffentlichen
Leistung zurickgenommen oder unterbleibt die 6ffentliche Leistung aus
sonstigen, vom Schuldner zu vertretenden Grinden, so wird je nach dem
Stand der Bearbeitung ein Zehntel bis zur Halfte der vollen GebUhr erhoben.
Die Mindestgeblihr betragt 10,00 Euro. Eine GeblUhr kann in Fallen nach
Satz 1 nicht erhoben werden, wenn die Erbringung der o&ffentlichen
Leistungen nach Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) erfolgen sollte.

8§ 5 Entstehung der Gebiihr

1) Die GebuUhrenschuld entsteht mit der Beendigung der Offentlichen
Leistung.

2) Bei Zuricknahme eines Antrages nach § 4 Abs. 5 dieser Satzung entsteht
die Geblhrenschuld mit der Zuricknahme, in den anderen Fallen des § 4
Abs. 4 Satz 1 dieser Satzung mit der Beendigung der 6ffentlichen Leistung.

§ 6 Falligkeit, Zahlung
1) Die Verwaltungsgebihr wird durch schriftlichen oder mindlichen

Bescheid festgesetzt und ist mit der Bekanntgabe der Gebilhrenfestsetzung
an den Schuldner fallig.

Verwaltungsgebuhrensatzung Seite 3von 5



Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

2) Die Erbringung einer 6ffentlichen Leistung, die auf Antrag erbracht wird,
kann von der Zahlung eines Vorschusses oder von der Leistung einer
Sicherheit bis zur Hohe der voraussichtlich entstehenden Gebuhren und
Auslagen abhangig gemacht werden. Dem Antragsteller ist eine
angemessene Frist zur Zahlung des Vorschusses oder zur Leistung der
Sicherheit zu setzen. Die Gemeinde Oberried kann den Antrag als
zurtickgenommen behandeln, wenn die Frist nicht eingehalten wird und der
Antragsteller bei der Anforderung des Vorschusses oder der
Sicherheitsleistung hierauf hingewiesen worden ist.

3) Ausfertigungen, Abschriften sowie zurlickzugebende Urkunden, die aus
Anlass der offentlichen Leistung eingereicht worden sind, kdnnen bis zur
Bezahlung der festgesetzten Geblhren und Auslagen zurlickbehalten
werden.

§ 7 Auslagen

1) In der Verwaltungsgebuhr sind die der Gemeinde Oberried erwachsenen
Auslagen inbegriffen. Ubersteigen die Auslagen das (ibliche MaB erheblich,
werden sie gesondert in der tatsachlich entstandenen Hohe festgesetzt.
Dies gilt auch dann, wenn fir eine o6ffentliche Leistung keine Gebihr
erhoben wird.

2) Auslagen nach Absatz 1 Satz 2 sind insbesondere

a) Gebuhren flir Telekommunikation

b) Reisekosten

c) Kosten o6ffentlicher Bekanntmachungen

d) Vergltungen fur Zeugen und Sachverstandige sowie sonstige Kosten der
Beweiserhebung

e) Vergltungen an andere juristische oder natlrliche Personen fur
Leistungen und Lieferungen

f) Kosten der Beférderung und Verwahrung von Personen und Sachen.

3) Auf die Erstattung von Auslagen sind die fir Verwaltungsgebihren
geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. Der Anspruch auf
Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden
Betrags.

8§ 8 Schlussvorschriften
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1) Diese Satzung tritt am 24.09.2025 in Kraft.

2)Zu gleicher Zeit treten die Verwaltungsgebihrenordnung vom
25.09.2007 und alle sonstigen dieser Satzung entsprechenden oder
widersprechenden Vorschriften auBer Kraft. Aufgrund der besseren
Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. Gemeint
sind jedoch immer alle Geschlechter.

Oberried, den 22.09.2025
/a4
4‘) 01 Ao

Klaus Vosberg
BUrgermei

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung fir Baden-Wdulrttemberg (GemO) oder aufgrund der
GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenltber der Gemeinde
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begriinden
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften Uber die
Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind.

Ausgefertigt:
Oberried, den 23.09.2025

/ /’

44‘) 01/
Klaus Vosb;;i!rg
Burgermeister
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Gebiihrenverzeichnis
Anlage 1 zur Verwaltungsgebiihrensatzung

Eine Zeiteinheit (ZE) betragt 15 Minuten. Angebrochene Zeiteinheiten werden auf die nachstfolgende volle Zeiteinheit

Gebiihr

aufgerundet.

Ifd.

Nr. offentliche Leistung

1. Allgemeine Verwaltungsgebtihr (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung)

2. Antrage

2.1. Bearbeitung von miindlichen und schriftlichen Antragen, Erklarungen, Gesuchen und dergl.,
die von der Gemeinde nicht in eigener Zustandigkeit zu bescheiden sind, soweit die
Mitwirkung der Gemeinde nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist

2.2. Ablehnung eines Antrags usw. (§ 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung): bei Unzustdndigkeit
gebihrenfrei

2.3. Zuriucknahme eines Antrags

2.4. Auskiinfte insbesondere aus Akten und Blichern oder Einsichtnahme in solche
(miindliche Auskiinfte sind gebuhrenfrei)

3. Befreiung
(Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen Vorschriften oder gemeindlichen
Bestimmungen

4, Beglaubigung, Bestatigungen

4.1. Amtliche Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen und Siegel; Werden mehrere
Unterschriften gleichzeitig in einer Urkunde beglaubigt oder wird die Unterschrift einer
Person mehrfach auf verschiedenen Urkunden, aber aufgrund eines gleichzeitig gestellten
Antrags beglaubigt, so kommt nur fiir die erste Unterschrift die volle Gebhr, fiir jede
weitere die Halfte der fir die erste erhobenen Geblihr zum Ansatz.

4.2. Amtliche Beglaubigung der Ubereinstimmung von Abschriften, Ausziigen, Niederschriften,
Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstiicken mit der
Urschrift je Seite

4.3. Bestatigung der Ubereinstimmung von Abschriften, Ausziigen, Niederschriften,
Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstlicken mit der
Urschrift je Seite

4.4, Wird die Abschrift, Ausfertigung, Fotokopie usw. von der Gemeinde/Stadt selbst hergestellt,
so kommen die Schreibgebuihren (Nr. 6) hinzu.

4.5 Flr jede weitere gleichlautende Beglaubigung oder Bestatigung nach Nr.4.1., 4.2., 4.3. die
Hélfte der festgesetzten Gebihr

5. Bescheinigungen

5.1. Bestatigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art (auch Zweit- und Mehrfertigungen,
soweit nichts anderes bestimmt ist)

5.2. Gebuhrenfrei sind Bestatigungen, die die Gemeinde/Stadt fiir den Empfang und die
Verwendung von Zuwendungen fir steuerbegiinstigte Zwecke im Sinne des Einkommen- und
Korperschaftssteuerrechts (z. B. §§ 10 b EStG, 9 Nr. 3 KStG) ausstellt
(Spendenbescheinigungen).

6. Schreibgebiihren

6.1. Ausfertigungen und Abschriften oder Auszlige aus Akten, Protokollen von 6ffentlichen
Verhandlungen, amtlichen Blichern, Registern usw. (sofern sie nicht durch Ablichtung
hergestellt wurden), die auf Antrag erteilt werden, je angefangene Seite DIN A4 (der
Ausfertigungs- und Beglaubigungsvermerk wird dazu gerechnet).

6.2. Fotokopien und Ausdrucke (Scannen, Mailen und Faxen)

aus Akten, Protokollen von éffentlichen Verhandlungen, amtlichen Biichern, Registern usw.

21,00 € pro Zeiteinheit

28,00 € pro Zeiteinheit

28,00 € pro Zeiteinheit

28,00 € pro Zeiteinheit
26,00 € pro Zeiteinheit

26,00 € pro Zeiteinheit

9,00 € pro Fall

7,00 € pro Fall

7,00 € pro Fall

7,00 € pro Fall

1,00 € pro Fall



6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.

9.1.1.
9.1.2
9.2.

10.
10.1.

10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.3.1
11.3.2.
11.4.

12.

13.

14.
14.1.
14.1.1.
14.1.2.

14.1.3.
14.1.4.
14.1.5.
14.2.

14.3.

14.3.1.
14.3.2.
14.3.3.

1434

flr die erste Seite

fur jede weitere Seite A4 sw

fir jede weitere Seite A4 farbig / A3

Fotokopien aus Pldanen / Ausdrucke digitaler Flichendaten

Bauordnungsrecht
Benachrichtigung der Angrenzer und Nachbarn (§ 55 LBO) je Angrenzer/Nachbar

Bestattungsrecht

Ausstellung eines Leichenpasses (§§ 44 und 45 Bestattungsgesetz)
Unbedenklichkeitsbescheinigung fiir Feuerbestattung (§ 16 Abs. 2 Nr. 2
Bestattungsverordnung)

Ausstellung einer Urnenanforderung

Anordnung der Bestattung (§ 31 BestattG)

Erteilung von Fischereischeinen einschlieBlich Ersatzfischereischeinen (§§ 31, 32 FischG)
Jahresfischereischein

Fischereischein auf Lebenszeit

Jugendfischereischein

Einziehung der Fischereiabgabe (§§ 35, 36 FischG) bei Fischereischeinen auf Lebenszeit (die
erstmalige Einziehung ist geblUhrenfrei)

Fundsachen
Aufbewahrung einschliefSlich Aushdndigung an den Verlierer, Eigentiimer oder Finder

bei Sachen bis zu 50 € Wert

bei Sachen bis zu 100 € Wert

bei Sachen tiber 100 € Wert

Bei Tieren kommen zur Gebihr nach Nr. 10 noch entstehende Kosten Dritter
(far die Unterbringung, etc.) hinzu.

Gewerbesachen

Erteilung einer Empfangsbescheinigung (§ 15 Abs. 1 GewO)

Erteilung von Auskiinften aus der Gewerbedatei

Gewerbeanzeigen (§ 14 GewO)

Gewerbeanmeldung

Gewerbeum- oder -abmeldung

Erlaubnis zum Betrieb des Bewachungsgewerbes nach § 34a Abs. 1 GewO

Amtshandlungen im Kirchenaustrittsverfahren, je Person

Immissionsschutzrecht; Erteilung von Ausnahmen nach § 7 Abs. 2 der 32. BImSchVO

Melderecht

Auskiinfte aus dem Melderegister

einfache Auskunft (§ 44 BMG)

elektronische einfache Auskunft Gber das Meldeportal (§ 49 Abs. 3 BMGi.V. m. § 5 Abs. 1
Satz 4 BW AGBMG)

erweiterte Auskunft (§ 45 BMG)

Gruppenauskunft (§§ 46, 50 Abs. 1, 2 und 3 BMG)

Gruppenauskunft nach Nr. 20.1.4, die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung gegebe
Ausstellung einer Wahlbarkeitsbescheinigung (§ 10 Abs. 4 KomWG)

Sonstige Bescheinigungen der Meldebehérde

Einfache schriftliche Meldebescheinigung (§ 18 Abs. 1 Satz 2 BMG) je Bescheinigung
Erweiterte schriftliche Meldebescheinigung (§ 18 Abs. 2 BMG) je Bescheinigung

Sonstige Bescheinigungen der Meldebehorde je Bescheinigung (werden mehrere
gleichlautende Bescheinigungen gleichzeitig beantragt, so ermaRigt sich die Gebiihr fiir jede
weitere Bescheinigung auf die Halfte)

Bestatigung der Steueridentifikationsnummer

2,00 € pro Fall
1,00 € pro Fall
1,00 € pro Fall
10,00 € pro Fall

33,00 € pro Fall

18,00 € pro Fall

18,00 € pro Fall

33,00 € pro Fall

17,00 € pro Zeiteinheit

52,00 € pro Fall
52,00 € pro Fall
52,00 € pro Fall
35,00 € pro Fall

0,00 € pro Fall
6,00 € pro Fall
17,00 € pro Fall

16,00 € pro Fall
16,00 € pro Fall

24,00 € pro Fall
16,00 € pro Fall
24,00 € pro Fall

52,00 € pro Fall

26,00 € pro Zeiteinheit

17,00 € pro Fall
9,00 € pro Fall

26,00 € pro Fall
34,00 € pro Fall
26,00 € pro Fall
17,00 € pro Fall

17,00 € pro Fall

14,00 € pro Fall
9,00 € pro Fall

9,00 € pro Fall



14.3.5. Sonstige Amtshandlungen der Meldebehérde 17,00 € pro Zeiteinheit

15. Gaststattenrecht
15.1.  Gestattungen gemaR § 12 GastG bis zu 4 Tagen 32,00 € pro Fall
15.2.  Verkirzung der Sperrzeit an einzelnen Tagen flr einzelne Betriebe 16,00 € pro Fall



	Verwaltungsgebührensatzung Ausfertigung - 11.08.2025 - Leimroth, Gudrun - 048662025[1]
	Anlage1

